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Erweiterung der Sonderabfall-Verbrennungsanlage Leverkusen-Bürrig 

Aufgrund einer Anfrage der Fraktion „pro Köln“ vom 03.11.2011 und einer mündlichen Anfrage von 
Herrn Bezirksvertreter Becker nahm die Verwaltung im Frühjahr 2012 ausführlich zu verschiedenen 
Aspekten der in der Verbrennungsanlage zu behandelnden Sonderabfälle (u.a. zu Fragen des Abfall-
transports) Stellung. 
 
Unter Bezugnahme auf diese Beantwortung forderte Herr Bezirksvertreter Becker in der Sitzung am 
08.03.2012 mündlich „die Vorlage einer selbsterklärenden Beantwortung ohne Verweis auf Geset-
zesgrundlagen.“ 
 
 
 
Die Verwaltung antwortet wie folgt: 
 
Wie aus der Stellungnahme zur Anfrage vom 03.11.2011 ersichtlich ist, war es zur Beantwortung der 
Fragen erforderlich, die Bezirksregierung Köln als zuständige Genehmigungsbehörde zu beteiligen 
und um Stellungnahme zu bitten. 
 
Insofern beruhte die Beantwortung der beiden Anfragen auf der Stellungnahme der Bezirksregierung 
Köln. 
 
Eine weitergehende Erklärung i.S.d. Wunsches von Herrn Bezirksvertreter Becker ist leider nicht 
möglich, da die Bezirksregierung Köln über die abgegebene Stellungnahme hinaus nicht genötigt 
werden kann, allgemein verfügbare und zugängliche gesetzliche Grundlagen ausführlich zu erläutern. 
 
 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Drösemeier 
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